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E  Literaturverzeichnis S. 61 

 
 

Die Handreichung AO-SF des Schulamtes für den Kreis Warendorf 
wurde in Anlehnung an die Handreichung AO-SF der Bezirksregierung Müns-
ter (Stand Oktober 2014) erstellt. Sie wird fortlaufend ergänzt und evaluiert 
(aktuelle Neuauflage: Stand 02/2021).  

Ergänzender Hinweis: Die angehängten Anlagen/ Formulare im Kapitel C (vgl. S. 32ff) bilden 
den aktuellen Arbeitsstand ab und gelten daher uneingeschränkt weiter. 
  

 

Kurzübersicht Förderschwerpunkte gem. AO-SF § 2 Abs. 2: (Link) 

Förderschwerpunkte*: Abkürzung: AO-SF: 

Lernen  FS LE § 4 Abs. 2 

Sprache FS SQ § 4 Abs. 3 

Emotionale und soziale Entwicklung FS ESE § 4 Abs. 4 

Hören und Kommunikation FS HK § 7 

Sehen FS SE § 8 

Geistige Entwicklung FS GG § 5 

Körperliche und motorische Entwicklung FS KME § 6 

 

*Hinweis: Einen Förderschwerpunkt Autismus-Spektrum-Störung (kurz: ASS) gibt es nicht. Schülerinnen und Schüler mit 
einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung werden bei Bedarf einem der o.g. Förderschwerpunkte zugeordnet. Man 
kann jedoch im Antrag ankreuzen, dass eine ASS-Diagnose vorliegt. Dies hat u.a. den Vorteil, dass der Förderschwerpunkt z.B. 
in der Sek II nicht erlischt. Achtung: Vor einem Antrag auf Eröffnung eines AO-SF-Verfahrens wird der frühzeitige Kontakt zur 
Autismus-Fachberatung empfohlen. 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p2
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VORWORT 

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz (9. SchulRÄndG; 1. Gesetz zur Umsetzung der 

UN-BRK) findet ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel im Bereich der sonderpädago-

gischen Förderung/des Gemeinsamen Lernens von Kindern mit und ohne Behinderung 

statt, der für die schulische Praxis von großer Bedeutung ist und ein grundlegendes 

Umdenken erfordert. 

 

Ab dem 01.08.2014 gilt: 

Der Regelförderort ist die allgemeine Schule. Alternativ können Eltern auch 

eine Förderschule wählen.  

Grundsätzlich stellen die Eltern einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens  

nach AO-SF. 

 

Die Schule kann im Ausnahmefall einen Antrag stellen 

• bei notwendiger zieldifferenter Förderung (Förderschwerpunkt Lernen/ 

FS LE oder Geistige Entwicklung/ FS GG) und/oder 

• bei Selbst- und Fremdgefährdung (Förderschwerpunkt Emotionale und 

soziale Entwicklung ESE). 

• Schulen des Gemeinsamen Lernens (SdGL) der Sekundarstufe I (Sek. I) erhalten 

ein Stellenbudget für die sonderpädagogische Unterstützung aller Schüler*innen 

mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf.  

 Für die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung (GG), Hören und Kommuni-

kation (HK), Körperliche und motorische Entwicklung (KME) und Sehen (SE) 

gelten die Vorgaben für die Antragsstellung gemäß §11 (Link) und §12 AO-SF 

(Link).  

Die Schulaufsicht entscheidet 

 über die Eröffnung eines AO-SF Verfahrens und 

 über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. 

Der Antragsweg und die einzureichenden Unterlagen werden in dieser Handreichung 

nachfolgend beschrieben.  

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p11
https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p12
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ZUSTÄNDIGKEITEN UND ANSPRECHPARTNER*INNEN 

Zuständige Schulaufsichtsbeamte:  

Schulaufsichtsbezirk II + IV 

Grundschulen: Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, 

Everswinkel, Ostbevern, Sassenberg, Telgte,  

Warendorf 

Förderschulen im Kreis Warendorf 

Frau Linnenbrink-

Linnemann 

Tel.: 02581-53-4102 

martina.linnenbrink-linne-

mann@kreis-warendorf.de 

 

Schulaufsichtsbezirk III 

Grundschulen: Ahlen, Beckum, Oelde, Sendenhorst, 

Wadersloh 

Herr Haupt Tel.: 02581-53-4103 

dirk.haupt@kreis-warendorf.de 

Schulaufsichtsbezirk I 

Overbergschule Hauptschule Ahlen, 

Verbundschule Everswinkel 

Frau Kramer Tel.: 02581-53-4104 

andrea.kramer@kreis-warendorf.de 

 

Weiterführende Ansprechpartner*innen für den Bereich AO-SF: 

Für die Grund-, Haupt- und Förderschulen: 

Bei formalen  

Fragestellungen 

Schulaufsichtsbezirk III: 

Frau Lueb 

Tel.: 02581-53-4023 

ann-christin.lueb@kreis-warendorf.de 

Schulaufsichtsbezirk I, II, IV: 

Frau Tegelkamp 

Tel.: 02581-53-4022 

maren.tegelkamp@kreis-waren-

dorf.de 

Bei inhaltlichen 

Fragestellungen 

Die zuständige Fachaufsicht und 

Herr Siegel 

Zuständige Fachaufsicht s.o. 

Tel.: 02581-53-4101 

bastian.siegel@kreis-warendorf.de 

Im Kontext AO-SF 

und Zuwanderung 

Frau Glitscher-Krüger Tel.: 02581-53-4106 

christiane.glitscher-krueger@kreis-

warendorf.de 

Im Kontext AO-SF 

und Autismus 

Frau Henk 

 

Tel.: 02581 – 53-4107  

daniela.henk@kreis-warendorf.de 

 

Im Kontext des Ge-

meinsamen Lernens 

Frau Meibeck-Kuhlmann Tel.: 02581 – 53-4109  

diethild.meibeck-kuhlmann@kreis-

warendorf.de 

 

 

mailto:martina.linnenbrink-linnemann@kreis-warendorf.de
mailto:martina.linnenbrink-linnemann@kreis-warendorf.de
mailto:dirk.haupt@kreis-warendorf.de
mailto:andrea.kramer@kreis-warendorf.de
mailto:ann-christin.lueb@kreis-warendorf.de
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mailto:maren.tegelkamp@kreis-warendorf.de
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Für die weiterführenden Schulen: 

Kreis/ Stadt Fachberatung 

(Stellvertretung) 

Sprechzeiten Kontakt 

MS  

(nur Primus-Schule, FS 
SE und HK) 

GE 

Frau Mohr 

 

Di – Mi – Fr 

 

Tel.: 0251-411-4105 

Marion.Mohr@bezreg-muens-

ter.nrw.de 

BOR Herr Blenkers 

 

Di – Fr 

 

Tel.: 0251-411-4385 

Rainer.Blenkers@bezreg-muens-

ter.nrw.de 

ST 

MS 

(ohne Primus-Schule, 
FS SE und HK) 

Frau Blenkers 

 

Di – Do 

 

Tel.: 0251-411-4468 

Maria.Blenkers@bezreg-muens-

ter.nrw.de 

WAF 

BOT 

Frau Kiwitt-Lüke 

 

Mo – Mi – Do 
(vormittags) 

Tel.: 0251-411-4386 

Petra.Kiwitt-Lueke@bezreg-mu-

enster.nrw.de 

COE 

RE 

Frau Langanke 

 

 Tel.: 0251-411-1412 

Diethild.Langanke@bezreg-muens-

ter.nrw.de 

 

Hinweis der Kolleginnen und Kollegen: 
Anfragen bitte per E-Mail, nur in Ausnahmefällen telefonisch!  
Verwaltungskräfte geben keine inhaltlichen/ fachlichen Auskünfte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Marion.Mohr@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Marion.Mohr@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Rainer.Blenkers@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Rainer.Blenkers@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Maria.Blenkers@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Maria.Blenkers@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Petra.Kiwitt-Lueke@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Petra.Kiwitt-Lueke@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Diethild.Langanke@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:Diethild.Langanke@bezreg-muenster.nrw.de


HANDREICHUNG AO-SF DES SCHULAMTES FÜR DEN KREIS WARENDORF 

 

Schulamt für den Kreis Warendorf 6 

A  VERFAHRENSWEGE 

A1 Antragstellung S. 7 

A2 Die Abläufe im Schulamt S. 10 

A3 Ablauf des Verfahrens S. 11 

A4 Zusatzbeauftragung S. 12 

A5 Jährliche Überprüfung S. 13 

A6 Wechsel/Erweiterung des Förderschwer-
punktes 

S. 14 

A7 Feststellung eines sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfes auf Probe 

S. 15 

A8 Beendigung der sonderpädagogischen För-
derung 

S.17 

A9 Wechsel des Förderortes S. 18 

A10 Antrag auf intensivpädagogische Förderung S. 19 

 
 

Anmerkung: 
Weiterführende Hinweise und Informationen zu den jeweils spezifischen Verfahrens-
wegen können in der „Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hau-
sunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische För-
derung – AO-SF)“ in der aktuell gültigen Fassung eingesehen werden.  

Über den Link (AO-SF NRW) gelangen Sie zur AO-SF-NRW.  

 
 
 

 
 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p12
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Antragstellung gem. AO-SF § 12 (2-4) (Link) 
 
Voraussetzung für den Antrag der Erziehungsberechtigten ist eine 
intensive Beratung durch die Schule. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Grundsätzlich gilt: 

Der Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens zur Feststellung des Bedarfs an son-

derpädagogischer Unterstützung soll nur dann gestellt werden, wenn 

 alle schulischen Maßnahmen ausgeschöpft sind bzw. 

 vorschulische (pädagogische/ therapeutische/ medizinische) Stellungnah-

men einen (sonderpädagogischen) Unterstützungsbedarf begründen. 

Beim Förderschwerpunkt Lernen (LE) gilt AO-SF §12 (3) (Link). 

   A1 

Die Schule 

 erstellt einen Bericht (Stellungnahme/Begründung – 
AO-SF §12 (1), s. Abschnitt B), 

 füllt das Antragsformular vollständig aus und 

 fügt die aktuellen Zeugnisse und Förderpläne, die 
Dokumentation der Förderung, Berichte etc. hinzu. 

 

In Ausnahmefällen stellt die Schule den 

Antrag (nach vorheriger Information der  

Erziehungsberechtigten). 

 

Die Schule leitet die kompletten Unterlagen 2-fach und 

geheftet an das Schulamt weiter. 

 
 
 

Erziehungsberechtigte stellen den 

Antrag über die Grundschule; wenn ein 

Unterstützungsbedarf in den Förder-

schwerpunkten (GG), (HK), (KME) oder 

(SE) vermutet wird, kann vor der Ein-

schulung der Antrag auch über eine 

passende Förderschule erfolgen. 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p12
https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p12
https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p12
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Ergänzende Hinweise zur Antragstellung: 
 

 Hinweise gem. AO-SF § 12 Abs. 2 bis 4:  

o (2) Ein Verfahren wird nur dann eröffnet, wenn die Schule dargelegt hat, dass 
sie alle ihre Fördermöglichkeiten ausgeschöpft hat (u.a. Förder- und Entwick-
lungsplan verbindlich beifügen; entsprechende Förderschwerpunktbezogene 
Handreichungen beachten) 

o (3) Bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im 
Förderschwerpunkt Lernen kann die Schule den Antrag in der Regel erst stel-
len, wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase der Grund-
schule im dritten Jahr besucht; nach dem Ende der Klasse 6 ist ein Antrag 
nicht mehr möglich. 

 In den weiteren Förderschwerpunkten Sprache (FS SQ), Emotionale 
und soziale Entwicklung (FS ESE), Geistige Entwicklung (FS GG), 
Körperliche und motorische Entwicklung (FS KME), Hören und Kom-
munikation (HK) und Sehen (FS SE) ist ein Antrag auch bereits vorher 
möglich. 

 Wird in den Förderschwerpunkten (GG), (HK), (KME) oder (SE) ein 
sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf vermutet, so kann vor der 
Einschulung ein entsprechender Antrag auch über eine passende För-
derschule erfolgen. 

 (4) In den übrigen Förderschwerpunkten ist nach Abschluss der Klasse 6 ein Verfah-
ren nur noch in Ausnahmefällen durchzuführen. 

 In der Regel stellen die Eltern einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens nach AO-
SF.  

 Die Schule kann im Ausnahmefall einen Antrag stellen insbesondere bei  

o notwendiger zieldifferenter Förderung (Förderschwerpunkt Lernen oder Geis-
tige Entwicklung) und/oder  

o bei Selbst- und Fremdgefährdung (Förderschwerpunkt Emotionale und soziale 
Entwicklung; vgl. AO-SF § 12 Abs. 1).  

 Einen Förderschwerpunkt Autismus-Spektrum-Störung gibt es nicht. Schüler 
und Schülerinnen mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung werden bei 
Bedarf einer der o.g. Schwerpunkte zugeordnet. 

 Empfohlen wird in diesem Zusammenhang eine frühzeitige Kontaktaufnahme 
und eine nachfolgende kooperative Zusammenarbeit mit den zuständigen Autis-
mus-Fachberaterinnen/-fachberatern des Schulamtes für den Kreis Wa-
rendorf (Kontaktaufnahme über IKO Frau Meibeck-Kuhlmann: diethild.meibeck-
kuhlmann@kreis-warendorf.de/ 02581-534109). 



HANDREICHUNG AO-SF DES SCHULAMTES FÜR DEN KREIS WARENDORF 

 

Schulamt für den Kreis Warendorf 9 

 Im Rahmen der Antragstellung und Durchführung von AO-SF-Verfahren von Schü-
ler*innen mit Zuwanderungsgeschichte, Schüler*innen mit Autismus-Spektrum-Stö-
rungen (bitte Diagnose beilegen) o.ä. sowie der abschließenden Interpretation und 
finalen Bewertung der vorliegenden Ergebnisse gilt es in besonderem Maße eine dif-
ferenzierte Diagnostik einschließlich einer sorgfältigen Testauswahl (hier: Bitte kei-
nen HAWIK bei Kindern mit Zuwanderungsgeschichte. Empfohlen wird in die-
sem Zusammenhang die Wechsler Nonverbal Scale of Ability, kurz: WNV), 
(u.U.) der Erhebung (mutter-/ fremd-) sprachlicher Kompetenzen sowie unter Berück-
sichtigung weiterer potentieller Diagnosen und/ oder Befunde vorzunehmen. 

 Im Kontext AO-SF und Zuwanderung wird ergänzend explizit auf die Handrei-
chung Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule der Bezirksregierung 
Münster verwiesen (2019, 2. Auflage; siehe Literaturverzeichnis; verfügbar unter dem 
Link https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bil-
dung/sprachen/deutsch_als_zweitsprache/leitfaden_DAZ_Grundschule.pdf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/sprachen/deutsch_als_zweitsprache/leitfaden_DAZ_Grundschule.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/sprachen/deutsch_als_zweitsprache/leitfaden_DAZ_Grundschule.pdf
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Die Abläufe im Schulamt 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

   A2 

Zuständige Schulaufsicht  

prüft den Antrag 

 auf Vollständigkeit (Unterstützung durch die 

Verwaltung) und 

 inhaltlich (schulfachliche Aufsicht), 

beabsichtigt das Verfahren 

nicht zu eröffnen und bietet 

den Erziehungsberechtigten ein 

Beratungsgespräch an, 

 

entscheidet  

 das Verfahren zu eröffnen und ggfs. 

 das Gesundheitsamt zu beteiligen, 

 

entscheidet, das Verfahren 

nicht zu eröffnen, und 

 

 

beauftragt  

 das Gutachterteam (Lehrkraft für Son-

derpädagogik und Lehrkraft der allge-

meinen Schule), 

 ggfs. das Gesundheitsamt, 

 ggfs. Co-Gutachter und 

 evtl. externe Gutachter, 

sendet die Antragsunterlagen zu, 

teilt den Abgabetermin des Gutachtens mit und 

 

informiert alle Beteiligten: 

 Erziehungsberechtigte und 

 Schule. 

 

 

informiert alle Beteiligten: 

 Erziehungsberechtigte 

 Schule. 

 

 

Antragsfristen: 

 Für die Primarstufe: 
o 15.01. 

 Für die Sekundarstufe: 
o 15.02. 
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 Ablauf des Verfahrens gem. AO-SF § 11 (Link) 

       gem. AO-SF § 12 (Link) 

       gem. AO-SF § 13 (Link) 

       gem. AO-SF § 14 (Link) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Gesundheitsamt 

erstellt nach Veranlassung 

durch die Schulaufsicht (gem. 

AO-SF § 13 Abs. 3) ein ärztli-

ches Gutachten und sendet 

dies dem Gutachterteam zu. 

 

Gutachterteam 

 informiert die Erziehungsberechtig-

ten über Ablauf und Beratungsan-

gebote 

 erstellt im dialogischen Verfahren 

das pädagogische Gutachten 

 führt mind. ein Gespräch mit den 

Erziehungsberechtigten (Erklärung 

d. Erziehungsberechtigten) 

 händigt den Erziehungsberechtig-

ten auf Wunsch eine Kopie des 

Gutachtens aus und 

 sendet die Unterlagen an das 

Schulamt. 

 

Schulaufsicht 

 bietet den Erziehungsberechtigten auf Wunsch ein Gespräch an, begründet 

die beabsichtigte Entscheidung und gibt ihnen ggfs. auf Wunsch Einsicht in 

das Gutachten samt Unterlagen 

 entscheidet über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, 

den/die Förderschwerpunkt/e und den Bedarf an zieldifferenter Förderung, 

schlägt einen Förderort vor 

 erklärt auf Nachfrage der Erziehungsberechtigen, wenn diese Entscheidung 

probeweise erfolgt und nach einem halben Jahr überprüft werden muss und 

 sendet eine Verfügung an 

o die Erziehungsberechtigten sowie 

o die (aufnehmende Schule). 

   A3 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p11
https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p12
https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p13
https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p14
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Zusatzbeauftragung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
            
            
   
 
 

 
 
 
 
Das Ergebnis der Beratung wird dokumentiert und in der Schülerakte hin-
terl 

 
 
 

 
 
 

 
 

In seltenen Fällen werden Fachgutach-

ten wie z.B. pädaudiologische Überprü-

fung, Kinder- und jugendpsychiatrisches 

Gutachten o.ä. über das Gesundheits-

amt eingeholt.  

Hier kann ein kurzer formloser Antrag 

durch das Gutachterteam an die Schul-

aufsicht gestellt werden.  

Eine weitere sonderpädagogi-

sche Lehrkraft mit einer anderen 

Fachrichtung kann beauftragt wer-

den. 

Dies erfolgt durch einen vom Gutach-

terteam erstellten formlosen, begrün-

deten Antrag an die Schulaufsicht.  

 

 

Schulaufsicht 

Das pädagogische Gutachten wird von drei Lehrkräften erstellt und unterschrieben. 

Das Gutachterteam entscheidet über die Federführung. Diese sollte sich nach dem 

voraussichtlichen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf des zu begutachtenden 

Kindes richten. 

beauftragt ein 

Fachgutachten 

informiert die Er-

ziehungsberech-

tigten 

beauftragt die zu-

sätzliche Lehrkraft 

und 

informiert das 

Gutachterteam 

   A4 
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Jährliche Überprüfung gem. § 17 (1) AO-SF (Link) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  

Bei Schüler*innen im Übergang Klasse 4/5 (Primar - Sek I) muss die Jährliche Über-

prüfung im 1. Halbjahr bis zum Halbjahreszeugnis durchgeführt werden, um die Not-

wendigkeit der sonderpädagogischen Förderung in der Sekundarstufe I zu belegen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   A5 

„Die Klassenkonferenz überprüft bei Bedarf, mindestens ein-

mal jährlich, ob der festgestellte Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung und der festgelegte Förderschwerpunkt 

weiterhin bestehen.“ (AO-SF §17) 

 

Das Ergebnis der Beratung wird dokumentiert und zu-

sammen mit dem letzten Zeugnis und Förderplan in der 

Förderakte hinterlegt. 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p17
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Wechsel/Erweiterung des  
Förderschwerpunktes gem. § 18 (3) AO-SF (Link) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Grundsätzlich gilt: 

 Die Klassenkonferenz (§17 (1)) schlägt auf der Grundlage einer schriftlich be-

gründeten Stellungnahme (Bericht) den neuen/weiteren Förderschwerpunkt vor. 

 Die Schulleiterin/der Schulleiter 

o informiert die Erziehungsberechtigten über die beabsichtigte Veränderung. 

 Die Schule 

o schickt das vollständig ausgefüllte Antragsformular mit Unterschriften der 

Erziehungsberechtigten, Bericht, Stammblatt, Kopie des AO-SF-Bescheids, 

letztem Zeugnis und Förderplänen an das Schulamt. 

Hinweis:  

Bei vermutetem neuen/weiteren Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (FS GG) oder 

Lernen (LE) wird eine sonderpädagogische Lehrkraft mit der jeweiligen sonderpädagogi-

schen Fachrichtung (GG/ LE) einer anderen Schule beauftragt. 

Schulaufsicht 

entscheidet auf Grundlage des Berichtes der Klassenkonferenz über den Wechsel. 
 

Bei Verbleib an der Schule: 

Bescheide gehen an 

 die Erziehungsberechtigten 

 die Schule. 

Bei Wechsel des Förderortes: 

Bescheide gehen an 

 die Erziehungsberechtigten 

 die abgebende Schule 

 die aufnehmende Schule. 

   A6 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p18
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Feststellung eines sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfes auf Probe gem. § 14 

(4) AO-SF (Link)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A7 

Nach § 14 Entscheidung über Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und Förder-

schwerpunkte, Absatz 4 gilt: 

 „Die Schulaufsichtsbehörde kann entscheiden, dass die sonderpädagogische För-

derung probeweise bis zu sechs Monate dauert. Diese Frist kann nicht verlängert 

werden.“ (AO-SF § 14, Absatz 4) 

Entscheidung über Fortbestand, Wechsel/ Erweiterung oder Beendigung der 

probeweisen Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedar-

fes:  

 Die Klassenkonferenz (§17 (1)) schlägt auf der Grundlage einer schriftlich be-

gründeten Stellungnahme (Bericht)  

o den Fortbestand/ den Wechsel/ die Erweiterung oder auch die Beendigung 

(bei nicht bestätigtem Bedarf) des probeweise beschiedenen Förderschwer-

punktes vor. 

o Bei einem intendierten Wechsel und/ oder einer Erweiterung des Förder-

schwerpunkts schlägt sie ergänzend den neuen/ weiteren Förderschwer-

punkt vor. 

 Die Schulleiterin/der Schulleiter 

o informiert die Erziehungsberechtigten über den Fortbestand oder ggfs. 

über die beabsichtigte Veränderung. 

 Die Schule 

o schickt das vollständig ausgefüllte Berichtsformular, die Erklärung der Er-

ziehungsberechtigten, das Stammblatt, eine Kopie des AO-SF-Bescheids, 

mit letztem Zeugnis und Förderplänen an das Schulamt. 

Hinweis:  

Bei vermutetem neuen/weiteren Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (FS GG) oder Lernen (LE) wird ergänzend 

eine sonderpädagogische Lehrkraft mit der jeweiligen sonderpädagogischen Fachrichtung (GG/ LE) einer anderen Schule 

beauftragt. 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p14
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Feststellung eines sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfes auf Probe gem. § 14 

(4) AO-SF (Link) (Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schulaufsicht 

entscheidet auf Grundlage des Berichtes der Klassenkonferenz über den Fortbestand/ 

den Wechsel/ die Erweiterung oder auch die Beendigung (bei nicht bestätigtem Bedarf). 

Bei Verbleib an der Schule: 

Bescheide gehen an 

 die Erziehungsberechtigten 

 die Schule. 

Bei Wechsel des Förderortes: 

Bescheide gehen an 

 die Erziehungsberechtigten 

 die abgebende Schule 

 die aufnehmende Schule. 

   A7 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p14
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Beendigung der sonderpädagogischen  
Förderung gem. § 18 (1) AO-SF (Link) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   A8 

Grundsätzlich gilt: 

Die Klassenkonferenz schlägt auf der Grundlage eines Be-

richts der Klassenleitung/ der sonderpädagogischen Lehrkraft 

die Beendigung der sonderpädagogischen Förderung vor. 

Die Schulleiterin/der Schulleiter 

 informiert die Erziehungsberechtigten über die beab-

sichtigte Veränderung. 

Die Schule 

 schickt das vollständig ausgefüllte Antragsformular 

mit Unterschriften der Erziehungsberechtigten, Be-

richt, Stammblatt, Kopie des AO-SF-Bescheids, letz-

tem Zeugnis und Förderplänen an das Schulamt und 

 sucht ggfs. im Vorfeld den Dialog mit einer in Frage 

kommenden Schule. 

 

Bei Verbleib an der Schule: 

Bescheide gehen an 

 die Erziehungsberechtigten sowie 

 die Schule. 

Bei Wechsel der Schule: 

Bescheide gehen an 

 die Erziehungsberechtigten, 

 die abgebende Schule sowie 

 die aufnehmende Schule. 

Schulaufsicht 

entscheidet auf Grundlage des Berichtes der Klassenkonferenz über die Beendigung.  
 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p18
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Wechsel des Förderorts gem. § 17 AO-SF (Link) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   A9 

Schulaufsicht 

holt ggfs. die Zustimmung des Schulträgers ein und 

stimmt dem Schulwechsel zu oder nicht zu. 

Abläufe: 

 Wünschen die Erziehungsberechtigten einen Förderortwechsel, setzt 

sich die Schulleitung der abgebenden Schule mit der Schulleitung der 

gewünschten oder einer wohnortnahen Schule in Verbindung und 

zeigt der zuständigen Schulaufsicht den anstehenden Förderortwech-

sel mit dem Anzeigeformular („Antrag Förderortwechsel“, Link), dem 

Schülerstammblatt und einer Kopie des vorliegenden (ursprüngli-

chen) Bescheids gem. § 14 AO-SF an. 

 Sollte im aktuellen Bescheid nur die allgemeine oder nur die Förder-

schule ausgewiesen sein, muss ein „Antrag auf Förderortwechsel“ an 

das Schulamt bzw. ab Sek I an die Bezirksregierung (Ausnahme: 

Haupt- und Verbundschulen) gestellt werden. 

 Die Schulleitung der abgebenden Schule holt von den Erziehungsbe-

rechtigten die Einverständniserklärung ein, die im Rahmen des AO-

SF-Verfahrens erstellten Gutachten sowie den Bescheid an die auf-

nehmende Schule weiterzugeben (s. Formular „Antrag Förderort-

wechsel“, Link).  

(Für die Weitergabe des Förderplans bedarf es lt. VO-DV I §6 Abs. 2.2, s. 

BASS 10-44 Nr. 2.1 keiner Zustimmung der Erziehungsberechtigten.) 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p17
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Antrag auf intensivpädagogische  
Förderung gem. § 15 AO-SF (Link) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Schulleitung kann in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung (GG), 

Körperliche und motorische Entwicklung (KME), Emotionale und soziale Ent-

wicklung (ESE), Sehen (SE) sowie Hören und Kommunikation (HK) eine in-

tensivpädagogische Förderung (gem. § 15 AO-SF) beantragen, wenn 

der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erheblich über das übliche 

Maß hinausgeht.  

Notwendig sind in diesem Zusammenhang folgende verpflichtende Doku-

mente: 

 das Antragsformular,  

 ein ausführlicher Bericht,  

 der aktuelle Förderplan,  

 ein Vermerk über die Information an die Erziehungsberechtigten sowie  

 ggfs. eine Dokumentation der erfolgten Ordnungsmaßnahmen (insbe-

sondere bei § 15 AO-SF ESE). 

Schulaufsicht 

entscheidet über den Antrag. 

  A10 

Wichtige Hinweise:  

 Sollte ein Intensivpädagogischer Unterstützungsbedarf (gem. § 

15 AO-SF) im Bereich ESE vermutet werden, ist im Kreis Warendorf 

vor Antragstellung das Multiprofessionelle Mobile Team (MMT, Link 

für weiterführende Informationen) einzubinden. Dies kann ebenfalls 

auch nach dem siebten Schuljahr geschehen. 

 Eine abschließende Bescheidung eines intensivpädagogischen Förder- 

und Unterstützungsbedarfes (gem. § 15 AOSF) im Förderschwer-

punkt ESE kann nur nach vorheriger Beratung in der Clearingsit-

zung (Clearingsitzung, Link für weiterführende Informationen) erfolgen. 

 Für die Feststellung eines Intensivpädagogischen Unterstützungsbedar-

fes gem. § 15 AO-SF im FS ESE wird auf die Matrix emotionaler und 

sozialer Kompetenzen (MesK; Link MesK) verwiesen. 

 

https://bass.schul-welt.de/6225.htm#13-41nr2.1p15
https://gl.kreis-warendorf.de/beratung/multiprofessionelles-mobiles-team.html
https://gl.kreis-warendorf.de/beratung/clearingsitzung.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/q/upload/Inklusion/mesk/Matrix_emotionaler_und_sozialer_Kompetenzen_-_online.pdf
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B  ANTRAG ZUR FESTSTELLUNG DES SONDERPÄDAGOGI-

SCHEN UNTERSTÜTZUNGSBEDARFES –  
GLIEDERUNG DER BEGRÜNDUNG  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B1 Wichtige Hinweise S. 21 

B2 Darstellung der Lernentwicklung S. 21 

B2.1 Darstellung der Kompetenz- und Leistungs-
entwicklung 

S. 21 

B2.2 Darstellung des Arbeits- und Sozialverhal-
tens 

S. 22 

B2.3 Darstellung bereits erfolgter Fördermaßnah-
men der Schule/Institutionen und Begrün-
dung für den vermuteten sonderpädagogi-
schen Unterstützungsbedarf 

S. 23 

B3 Dokumentation der Gespräche mit den  
Erziehungsberechtigten 

S. 24 

B4 Übersicht über einzureichende Unterlagen S. 25 

B5 Checklisten  S. 27 

 

Hinweis:  

Die entsprechenden Formulare sowie weiterführende Informationen, Hinweise 

und Materialien können auf der Internetseite des Schulamtes für den Kreis Wa-

rendorf (www.gl.kreis-warendorf.de) unter der Rubrik „Formulare/ Material“ ab-

gerufen werden. Für den direkten Download der nachfolgenden Dokumente kli-

cken Sie auf den Link („Download Formulare“). 

http://www.gl.kreis-warendorf.de/
https://gl.kreis-warendorf.de/formularematerial/ao-sf/formulare-downloads.html
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B1  Wichtige Hinweise 
 

 Der Bericht muss frei von bewertenden Aussagen sein. 

 Die Familiensituation soll sensibel und objektiv dargestellt werden. 

 
 Die Erziehungsberechtigten können nach Erstellung des Gutachtens 

o Einsicht in die Unterlagen nehmen und 

o auf Wunsch eine Kopie des Gutachtens nach Zugang des Be-
scheids durch die zuständige Schule erhalten. 

 

 

B2  Darstellung der Lernentwicklung 
 
B2.1 Darstellung der Kompetenz- und Leistungsentwicklung 
 

Inhalte: 

 Leistungsentwicklung in den Unterrichtsfächern gemessen an den 

Kompetenzerwartungen der Lehrpläne  

 Darstellung der Stärken und Schwächen 

 Beschreibung vorhandener Kenntnisse und Fähigkeiten 

 ggfs. Zeugnisse 

 Aussagen zu den vorhandenen Kompetenzen und zu der bisherigen 

Entwicklung bei Schulanfänger*innen 

 ggfs. Bildungsdokumentation (bei Einverständnis der Erziehungsbe-

rechtigten) 

 sonstige Berichte 

 … 
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B2.2 Darstellung der Entwicklung im Bereich des Arbeits- 

und Sozialverhaltens – konkretisiert an beobachteten 

Verhaltensweisen 

 

Inhalte: 

 Leistungsbereitschaft  Ausbildung von Lernstrategien 

 Anstrengungsbereitschaft  Gruppenfähigkeit 

 Selbstständigkeit  Kooperationsfähigkeit 

 Konzentration/Belastbarkeit  Selbstvertrauen 

 Aufgabenverständnis  Regelbewusstsein 

 Fein- und Grobmotorik  Kontaktfähigkeit 

 Gedächtnisleistung 

 Motivation 

 Konfliktfähigkeit 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  

Bei Schulanfänger*innen ist eine Rücksprache mit der abgebenden Kinderta-

geseinrichtung/ mit dem abgebenden Kindergarten erforderlich. 
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B2.3 Darstellung bereits erfolgter Fördermaßnahmen der 

Schule/Institutionen und Begründung für den vermu-

teten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

 

Die Fördermaßnahmen, die Überprüfung ihrer Wirksamkeit und deren Fortschreibung 

sind in den aktuellen Förderplänen dargestellt.  

Inhalte: 

• Formen der Binnendifferenzierung 

• zieldifferente Aufgabenstellungen/ spezielle Unterrichtsinhalte 

• Förderung in Kleingruppen 

• außerschulische Beratungseinrichtungen/ Förderangebote/ Unterstützungs-

systeme (z.B. Beratung durch Fachberater*innen des Schulamtes für den Kreis 

Warendorf, Schulpsychologische Beratungsstelle) 

• pädagogische Einzelmaßnahmen – besondere Absprachen 

• Einsatz von zusätzlichem pädagogischem Personal 

• Fördermaterialien/Förderergebnisse 

• unterstützende Maßnahmen bei der Gestaltung der Lernumgebung 

 Rhythmisierung und Strukturierung des Schultages 

 Darstellung der Beratungsprozesse (Protokolle, Gesprächsvermerke, …) 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie:  

 Im Rahmen der Antragstellung und Durchführung von AO-SF-Verfahren von Schüler*innen 
mit Zuwanderungsgeschichte, Schüler*innen mit Autismus-Spektrum-Störungen (bitte Diag-

nose beilegen) o.ä. sowie der abschließenden Interpretation und finalen Bewertung der vor-
liegenden Ergebnisse gilt es in besonderem Maße eine differenzierte Diagnostik einschließlich 

einer sorgfältigen Testauswahl (hier: Bitte keinen HAWIK bei Kindern mit Zuwande-
rungsgeschichte. Empfohlen wird in diesem Zusammenhang die Wechsler Nonverbal 

Scale of Ability, kurz: WNV), (u.U.) der Erhebung (mutter-/ fremd-) sprachlicher Kompe-
tenzen sowie unter Berücksichtigung weiterer potentieller Diagnosen und/ oder Befunde vor-

zunehmen. 

 Im Kontext AO-SF und Zuwanderung wird ergänzend explizit auf die Handreichung 

Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule der Bezirksregierung Münster verwiesen 
(2019, 2. Auflage; siehe Literaturverzeichnis; verfügbar unter dem Link https://www.bezreg-

muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/sprachen/deutsch_als_zweit-
sprache/leitfaden_DAZ_Grundschule.pdf). 

https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/sprachen/deutsch_als_zweitsprache/leitfaden_DAZ_Grundschule.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/sprachen/deutsch_als_zweitsprache/leitfaden_DAZ_Grundschule.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/sprachen/deutsch_als_zweitsprache/leitfaden_DAZ_Grundschule.pdf
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B3 Dokumentation der Gespräche mit den Erziehungsbe-

rechtigten im Rahmen der Antragstellung 

 

 Die wesentlichen Inhalte der Gespräche sind protokolliert. 

 Der Bezug zum Antrag der Eltern wird deutlich dargestellt. 

 

Inhalte: 

• Kooperation zwischen Schule und Erziehungsberechtigten 

• Aufklärung über den Ablauf des Verfahrens zur Feststellung des sonderpäda-

gogischen Unterstützungsbedarfs 

• Vorstellung der Erziehungsberechtigten in Bezug auf einen möglichen zukünfti-

gen Förderschwerpunkt und Förderort 

 Beratung zu schulischen und weiteren Unterstützungsangeboten 

• ... 
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B4 Gesamtübersicht über die im Rahmen eines AO-SF-

Verfahrens einzureichenden Unterlagen 

 

 

 

 

 

(I) Formulare Neuantrag (2-fach einzureichen) 
1 Neuantrag (Vordruck) ☐ 

2 Schülerstammblatt (Vordruck) ☐ 

3 Schriftlicher Antrag der Erziehungsberechtigten (Vordruck) 

bzw. Gesprächsprotokoll oder schriftliche Information der 

Erziehungsberechtigten  (bei Antrag durch die Schule) 

☐ 

4 Erklärung der Erziehungsberechtigten bei Antragstellung 

(Vordruck) 

☐ 

5 Antragsbegründung ☐ 

6 Zeugnisse ☐ 

7 Förderpläne; bei Schulanfängern: Bericht aus dem Kinder-

garten bzw. der Frühförderung 

☐ 

8 Medizinische Gutachten (sofern vorhanden) ☐ 

 

(II) Formulare Gutachtenerstellung (1-fach einzureichen) 
1 Anschreiben Gutachten (Vordruck) ☐ 

2 Antragsunterlagen ☐ 

3 Schulärztliches Gutachten bzw. Vermerk des Gesundheits-

amtes über Nichterscheinen 

☐ 

4 Pädagogisches Gutachten (Vordruck) ☐ 

5 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (Vor-

druck) 

☐ 

6 Sächliche Voraussetzungen GL (Vordruck) ☐ 

Hinweis:  

Für den Download der nachfolgenden Formulare und Dokumente klicken Sie auf 

den Link („Download Formulare“). 

https://gl.kreis-warendorf.de/formularematerial/ao-sf/formulare-downloads.html
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(III) Antrag auf Wechsel des Förderschwerpunkts oder Beendi-
gung der sonderpädagogischen Förderung (1-fach einzu-
reichen) 

1 Antrag auf Wechsel des Förderschwerpunkts oder Beendi-

gung der sonderpädagogischen Förderung (Vordruck) 

☐ 

2 Bericht der Klassenkonferenz ☐ 

3 Schülerstammblatt (Vordruck) ☐ 

4 Kopie des vorliegenden (ursprünglichen) Bescheids gem. § 

14 AO-SF  

☐ 

5 Letztes Zeugnis, aktuelle Förderpläne ☐ 

 

(IV) Formulare Antrag auf Förderortwechsel (1-fach einzu-
reichen) 

1 Antrag auf Förderortwechsel (Vordruck) ☐ 

2 Schülerstammblatt (Vordruck) ☐ 

3 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur 

Weitergabe des Gutachtens (Vordruck) 

☐ 

4 Kopie des vorliegenden (ursprünglichen) Bescheids gem. § 

14 AO-SF 

☐ 

5 Nur bei Wechsel an eine allgemeine Schule: Vordruck 

„sächliche Voraussetzungen GL“ 

☐ 

 

(V) Formulare Intensivpädagogische Förderung bei komplexen 
Behinderungen (1-fach einzureichen) 

1 Antrag auf Intensivpädagogische Förderung bei komplexen 

Behinderungen (Vordruck) 

☐ 

2 Ausführlicher Bericht ☐ 

3 Aktueller Förderplan ☐ 

4 Vermerk über erfolgte Information der Erziehungsberech-

tigten 

☐ 

5 ggfs. Dokumentation der Ordnungsmaßnahmen ☐ 
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B5 Checklisten „Anträge AO-SF-Verfahren“ und „AO-SF-

Verfahren – pädagogisches Gutachten“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Für den Download der nachfolgenden Checklisten klicken Sie auf den 

Link (Checkliste). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Checklisten_Schulamt_fuer_den_Kreis_Warendorf_neudocx.docx_erweitert.docx
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C  ANLAGEN / FORMULARE 

C1 Anträge auf Feststellung des Bedarfs  

sonderpädagogischer Unterstützung 
 

C1.1 Neuantrag S. 33 

C1.2 Antrag der Erziehungsberechtigten S. 35 

C1.3 Erklärung der Erziehungsberechtigten S. 36 

C1.4 Antragsbegründung S. 37 

C2 Schülerstammblatt S. 38 

 

C3 Gutachtenerstellung  

C3.1 Anschreiben Gutachten S. 39 

C3.2 Pädagogisches Gutachten S. 40 

C3.3 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten S. 42 

C3.4 Sächliche Voraussetzungen GL S. 43 

C4.1 Bericht zum Ende der Probephase S. 44 

C4.2 Erklärung der Erziehungsberechtigten zum Ende einer 
Probephase 

S. 45 

 

C5 Wechsel/Erweiterung des Förderschwer-
punkts und Beendigung 

S. 46 

 

C6 Antrag auf Förderortwechsel S. 48 

C6.1 Einverständnis zur Gutachtenweitergabe S. 50 

 

C7 Antrag auf intensivpädagogische Förderung S. 51 
 

C8 Dokumentation der jährlichen Überprüfung S. 52 
 

C9 Dokumentation des Nachteilsausgleichs S. 56 
 

C10 Zeugnisbemerkungen S. 57 
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C1.1  Neuantrag (Seite 1/2) 
 

 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Neuantrag). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Neuantrag.doc
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C1.1  Neuantrag (Seite 2/2) 
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C1.2  Antrag der Erziehungsberechtigten 
 

 

 
 
 

 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Antrag Erziehungsberechtigte). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Antrag_Erziehungsberechtigte.doc
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C1.3  Erklärung der Erziehungsberechtigten 
 
 

 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Erklärung Erziehungsberechtigte). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Erklaerung_der_Erziehungsberechtigten.doc
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C1.4  Antragsbegründung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Antragsbegründung). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Antragsbegruendung.doc
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C2  Schülerstammblatt 

 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Stammblatt). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Stammblatt.doc
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C3.1  Anschreiben Gutachten 
 
 

 
 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Anschreiben Gutachten). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Anschreiben_Gutachten.doc
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C3.2  Pädagogisches Gutachten 
 
 

 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Gliederung des pädagogischen Gutachtens). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Gliederung_Paedagogisches_Gutachten.doc
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C3.2  Pädagogisches Gutachten (Seite 2/2) 
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C3.3  Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

 

 
 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Einverstaendniserklaerung_Erziehungsberechtigte.doc
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C3.4  Sächliche Voraussetzungen GL 
 
 

 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Sächliche Voraussetzungen im GL). 

Beispiele:  

 Raumakustik, Raumanlage, Treppenlifter, Tafel, Dokumen-

tenkamera, assistive Technologien 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/saechliche_Voraussetzung_GL.doc
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C4.1  Bericht zum Ende der Probephase 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Bericht zum Ende der Probephase). 

Hinweis: 

 Bei zieldifferenter Förderung in den Bildungsgängen 

Geistige Entwicklung und Lernen wird eine erneute 

standardisierte (Schulleistungs-) Diagnostik empfoh-

len. 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Bericht_zum_Ende_der_Probephase.doc
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C4.2  Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
zum Ende einer Probephase 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

zum Ende der Probephase). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Einverstaendniserklaerung_Erziehungsberechtigte_EP.doc
https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Einverstaendniserklaerung_Erziehungsberechtigte_EP.doc
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C5 Wechsel/Erweiterung des Förderschwerpunkts und 
Beendigung (Seite 1/2) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Vordrucke für Förderschwerpunktwechsel/ -erweite-

rung/ -beendigung). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Antrag_Wechsel_Foerderschwerpunkt_Beendigung_Foerderung.doc
https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Antrag_Wechsel_Foerderschwerpunkt_Beendigung_Foerderung.doc
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C5  Wechsel/Erweiterung des Förderschwerpunkts und 
Beendigung (Seite 2/2) 

 

 
 
 

Hinweis:  

Bei vermutetem neuen/weiteren Förder-

schwerpunkt Geistige Entwicklung (FS 

GG) oder Lernen (LE) wird eine sonder-

pädagogische Lehrkraft mit der jeweili-

gen sonderpädagogischen Fachrichtung 

(GG/ LE) einer anderen Schule beauf-

tragt. 
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C6  Antrag auf Förderortwechsel  
(Seite 1/2)  

 

 
 

 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Vordrucke für einen Förderortwechsel). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Foerderortwechsel.doc
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C6  Antrag auf Förderortwechsel (Seite 2/2) 
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C6.1  Einverständnis zur Gutachtenweitergabe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Einverständnis zur Gutachtenweitergabe). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Einverstaendnis_Weitergabe_Gutachten.pdf
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C7  Antrag auf intensivpädagogische Förderung 
 
 

 
 
 

 

Hinweis: Die Schulleitung kann in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung (GG), Körperliche 

und motorische Entwicklung (KME), Emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Sehen (SE) sowie Hö-

ren und Kommunikation (HK) eine intensivpädagogische Förderung gem. § 15 AO-SF beantra-

gen, wenn der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erheblich über das übliche Maß hinaus-

geht.  

 

Das Dokument ist verfügbar unter dem Link (Vordrucke für eine intensivpädagogische Förderung). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Antrag_intensivpaedagogische_Foerderung_bei_Schwerstbehinderung_2909.doc
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C8  Dokumentation der Jährlichen Überprüfung (Seite 1/4) 
 
 

 
  

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Vordruck Jährliche Überprüfung des Förderschwerpunktes). 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/Formblatt_MS_Jaehrliche_UEberpruefung_sopaed_UB..docx
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C8  Dokumentation der Jährlichen Überprüfung (Seite 2/4) 
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C8  Dokumentation der Jährlichen Überprüfung (Seite 3/4) 
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C8  Dokumentation der Jährlichen Überprüfung (Seite 4/4) 
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C9  Dokumentation des Nachteilsausgleichs (NTA) 
 
 

 
 

Hinweis: Verfügbar unter dem Link (Formular Nachteilsausgleich). 

Hinweis: 
Unter dem Link (NTA) können verschie-
dene Checklisten zu den folgenden 
Schwerpunkten eingesehen und herun-
tergeladen werden:  

 Deckblatt; ESE, ADHS, ASS, Dyskal-
kulie, Hören, KME, Rechtschreib-
Schwäche, LRS, Sehen, (Selektiver) 
Mutismus, Sprache, besondere Be-
gabung; 

 Alle Dokumente sind in einer Datei 
über die dazugehörigen Reiter am 
unteren Rand wählbar. 

Bei weiterführenden Fragen zum NTA 
wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Inklusionsfachberaterin Frau Daniela 
Henk (E-Mail: daniela.henk@kreis-wa-
rendorf.de, Tel.:02581-53-4107) 

https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/NTA_2019-05.xlsx
https://gl.kreis-warendorf.de/fileadmin/dateisammlung-rbb/Inklusion/NTA_2019-05.xlsx
mailto:daniela.henk@kreis-warendorf.de
mailto:daniela.henk@kreis-warendorf.de
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C10  Formulierungen/Hinweise für Zeugnisse (Seite 1/3) 
 

Anwendungsbereich Formulierungen / Hinweise 

Eine der beiden folgenden Formulierungen muss in den Zeugnisbemerkungen erscheinen! 

für Schülerinnen und Schüler 
mit einem förmlich festge-
stellten Bedarf an sonderpä-
dagogischer Unterstützung 
(zielgleich) 

„__________ wurde im Förderschwerpunkt ______________ 
       (Name)                                                          (Förderschwerpunkt) 

sonderpädagogisch gefördert und im Bildungsgang ________  
                                                                                   (Bildungsgang*) 

unterrichtet.“  

für Schülerinnen und Schüler 
mit einem förmlich festge-
stellten Bedarf an sonderpä-
dagogischer Unterstützung 
(zieldifferent) 

„__________ wurde im Förderschwerpunkt ______________ 
      (Name)                                                           (Förderschwerpunkt) 

sonderpädagogisch gefördert und im zieldifferenten Bil- 

dungsgang _________ unterrichtet.“ 
                   (Bildungsgang*) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* • zielgleiche Bildungsgänge: „Bildungsgang Grundschule“, „Bildungsgang Hauptschule“ 

• zieldifferente Bildungsgänge: „Bildungsgang Lernen“, „Bildungsgang Geistige Entwicklung“ 
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C10  Formulierungen/Hinweise für Zeugnisse (Seite 2/3) 

Anwendungsbe-
reich 

Formulierungen / Hinweise 

Zusätzlich zu den Formulierungen auf S. 57 muss eine der folgenden Formulierungen in 

den Zeugnisbemerkungen erscheinen! 

Fortbestand des Bedarfs 
an sonderpädagogischer Un-
terstützung im selben För-
derschwerpunkt 

„Laut Beschluss der Klassenkonferenz vom ___________  
                                                                             (Datum)  

besteht gemäß §17 AO-SF der Bedarf an sonderpädagogi- 
scher Unterstützung im Förderschwerpunkt ___________ mit  
                                                                         (Förderschwerpunkt) 

dem zielgleichen Bildungsgang ___________ / mit dem ziel- 
                                                       (Bildungsgang*) 

differenten Bildungsgang ____________ weiterhin.“  
                                              (Bildungsgang*) 

Fortbestand des Bedarfs 
an sonderpädagogischer Un-
terstützung im selben ziel-
gleichen Förderschwerpunkt 
beim Übergang in die Sekun-
darstufe I 

„Laut Beschluss der Klassenkonferenz vom ___________  
                                                                             (Datum)  

besteht gemäß §17 AO-SF der Bedarf an sonderpädagogi- 
scher Unterstützung im Förderschwerpunkt ___________ mit  
                                                                         (Förderschwerpunkt) 

dem zielgleichen Bildungsgang einer allgemeinen Schule der  
Sekundarstufe I weiterhin.“  

Wechsel des Förder-
schwerpunktes (wenn 
nicht Lernen oder Geistige 
Entwicklung betroffen sind) 

„_________ wechselt gemäß § 18 AO-SF durch die Entschei- 
   (Name)  

dung des Schulamts für den Kreis Warendorf vom _________  
                                                                                           (Datum) 

den Förderschwerpunkt. Sie/er wird zukünftig im Förder- 
schwerpunkt ___________ gefördert.“  
                     (Förderschwerpunkt) 

bisher: 
ESE/HK/KME/SE/SQ;  
neu: ESE/HK/KME/SE/SQ 
bleibt, LE oder GG kommt 
hinzu 

„_________ wechselt gemäß § 17 AO-SF durch die Entschei- 
  (Name)  

dung des Schulamts für den Kreis Warendorf vom _________  
                                                                                        (Datum) 

im Förderschwerpunkt ___________ den Bildungsgang.  
                                     (Förderschwerpunkt)  

Sie/er wird zukünftig im Bildungsgang ______ unterrichtet.“ 
                                                              (Bildungsgang*)  

bisher: ESE/HK/KME/SE/SQ  
                       und LE;  
neu: ESE/HK/KME/SE/SQ 
bleibt, LE wurde aufgehoben  

„Die Zugehörigkeit zum Bildungsgang Lernen wurde gemäß §  
18 AO-SF durch die Entscheidung des Schulamts für den  
Kreis Warendorf vom _____ aufgehoben. Deshalb wird ____ 
                                     (Datum)                                               (Name) 

zukünftig zielgleich im Bildungsgang der allgemeinen Schule 
unterrichtet. _____ hat aber weiterhin sonderpädagogischen 
                      (Name) 

Förderbedarf im Förderschwerpunkt ___________.“  
                                                              (Förderschwerpunkt) 

Aufhebung des Förderbe-
darfs 

„__________ hat gemäß § 18 AO-SF durch die Entscheidung 
    (Name)  

des Schulamts für den Kreis Warendorf vom _______ keinen  
                                                                              (Datum)  

Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung mehr.“ 
 

 
 

* • zielgleiche Bildungsgänge: „Bildungsgang Grundschule“, „Bildungsgang Hauptschule“ 
• zieldifferente Bildungsgänge: „Bildungsgang Lernen“, „Bildungsgang Geistige Entwicklung“ 
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C10  Formulierungen/Hinweise für Zeugnisse (Seite 3/3) 
 

Anwendungsbereich Formulierungen / Hinweise 

Zusätzlich zu den Formulierungen auf S. 57/58 kann eine der folgenden Formulierungen in 

den Zeugnisbemerkungen notwendig sein. 

Hinweis zum Arbeits- und 
Sozialverhalten 

Ein Bericht zum Arbeits- und Sozialverhalten wird dem Zeug-
nis hinzugefügt, wenn die Versetzungskonferenz dies be-
schlossen hat und die Schulkonferenz dazu eine einheitliche 
Vorgehensweise festgelegt hat (s. § 49 Schulgesetz NRW). Je 
nach Umfang kann dieser Bericht dem Zeugnis als Anlage 
hinzugefügt werden. 

Hinweis, wenn sich ein AO-
SF-Verfahren LE oder GG  
über ein Zeugnis erstreckt 

„Hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn wird auf das Ge- 

spräch mit den Erziehungsberechtigten am ____ verwiesen.“ 

                                                                          (Datum) 

Im Zeugnis wird dann der Text „nimmt am Unterricht ___ 
teil“ bzw. „wird versetzt/nicht versetzt“ gestrichen. 

Beschlüsse der Klassenkonfe-
renz beim Abweichen von  
der AO-SF, der AO-GS und 
der APO-SI 

Hat die Klassenkonferenz einen Beschluss nach § 21 Absatz 8 
AO-SF gefasst, wird der wesentliche Inhalt dieses Beschlus-
ses unter „Bemerkungen“ dargestellt. 

zum Übergang in die    
SEK I für alle Förderschwer-
punkte 

„Bezüglich des Lernortes in der Sekundarstufe I wird auf den 

Übergangsbescheid des Schulamtes für den Kreis Warendorf 
verwiesen.“ 

zusätzlich gilt bei LE und GG Die Schulformempfehlung entfällt. 

LE ab Klasse 4, wenn zu-
sätzlich zum Berichtszeugnis 
eine Benotung erfolgen soll 

Wenn nach § 33 Absatz 3 AO-SF verfahren wird, werden die 
Noten in das Berichtszeugnis integriert. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass sich die Leistungsbewertung mit Noten an den 
Anforderungen der vorhergehenden Jahrgangsstufe der 
Grundschule oder der Hauptschule orientiert. 

LE Ende Klasse 9 bei Über-
gang in den Bildungsgang, 
der zu einem dem Haupt-
schulabschluss nach Klasse 9 
gleichwertigen Abschluss 
führt 

„__________ nimmt im kommenden Schuljahr am Unterricht 
    (Name)  

der Klasse 10 in einem besonderen Bildungsgang teil, mit  

dem Ziel, einen dem Hauptschulabschluss (nach Klasse 9)  

gleichwertigen Abschluss zu erreichen.“ 

Bildungsgang Lernen 
Ende Klasse 10 zum Erwerb 
des Abschlusses des Bil-
dungsgangs Lernen 

„__________ hat den Abschluss des Bildungsgangs Lernen 
     (Name)  

erworben.“ 

Hinweis für das Abschluss-
zeugnis Hauptschule 

Auf Wunsch der Eltern verzichtet bei zielgleicher Förderung 
(Bildungsgang Hauptschule) das Abschlusszeugnis auf die Be-
merkung, dass die Schülerin/der Schüler sonderpädagogisch 
gefördert wurde, sowie auf die Angabe des Förderschwer-
punkts und des Bildungsgangs. 
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D  ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 

Abs. Absatz 

AO-SF Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (Verordnung 

über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und 

die Schule für Kranke) 

BASS Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften NRW 

ESE Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 

evtl. eventuell 

GG Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

GL Gemeinsames Lernen 

ggfs. gegebenenfalls 

HK Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 

i.H.v. In Höhe von 

KiTa Kindertagesstätte 

KME Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung 

LE Förderschwerpunkt Lernen 

lt. laut 

NTA Nachteilsausgleich 

o.ä. oder ähnliches 

o.g. oben genannt 

Schbj. Schulbesuchsjahr 

SE Förderschwerpunkt Sehen 

SQ Förderschwerpunkt Sprache  

9. Schul-

RÄndG 

9. Schulrechtsänderungsgesetz 

SEK. I Sekundarstufe 1 

SchulG NRW Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 

UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen der Vereinten 

Nationen (UN) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

VO-DV I Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von 

Schülerinnen, Schülern und Eltern  

z.B. zum Beispiel 
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1. Internetseite der BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER zum Thema Inklusion und son-
derpädagogische Förderung: https://www.bezreg-muens-
ter.de/de/schule_und_bildung/inklusion/index.html 

2. Bildungsportal NRW: https://www.schulministerium.nrw.de/bp 

3. Internetseite des SCHULAMTES FÜR DEN KREIS WARENDORF zum Thema Gemein-
sames Lernen: https://gl.kreis-warendorf.de/startseite.html 
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